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Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge Postfach 100253/54 01782 Pirna

Datum: 03.05.2019

Amt/Bereich: f. Gesundheits- u. Verbraucherschutz,

Ref. Lebensmittelüberwachungs- u. Veterinäramt
Ansprechpartner/in:

Besucheranschrift: Schloßhof 2/4, 01796 Pirna
Gebäude/Zimmer:
Telefon: 03501 515

Telefax: 03501 515-

Aktenzeichen:

E-Mail:SE

 

   
  

 

Kontrollbericht zu Schnitzelgarten, Wilsdruffer Straße 9, 01705 Freital

SchrgecrÜEN
Ihr Informationsbegehren vom 01.05.2019 ist bei uns als informationspflichtiger Stelle am

02.05.2019 eingegangen.

Wir teilen Ihnen mit, dass vorliegend Dritte gemäß $ 5 Abs. 1 Verbraucherinformationsgesetz
(VIG) Dritte an dem Verfahrenbeteiligt sind, da Belangedieser Dritten von Ihrem Antrag auf In-
formationszugangbetroffen sein können.

Die Frist zur BescheidungIhres Informationsersuchens verlängert sich damit gemäß 8 5 Abs. 2

Verbraucherinformationsgesetz (VIG) auf i.d.R. zwei Monate.

Es wird darauf hingewiesen, dass Ihre Anonymität als Antragsteller nicht sichergestellt wer-

den kann, da nach 8 5 Abs. 2 VIG die gesetzliche Pflicht besteht, auf Nachfrage des Dritten, Na-

me und Adresse des Antragstellers herauszugeben. Nach Art. 21 Abs. 1 DSGVOi. V. m. Art. 6
Abs. 1 Buchst c DSGVOführt der Widerspruch gegendie weitere Verarbeitung (in Form der Wei-

terleitung) nicht zum Unterbleiben der Verarbeitung, da die Verarbeitung auf einer Rechtsvor-
schrift beruht (8 5 Abs. 2 VIG). Dies ist dem Antragsteller schriftlich mitzuteilen.

Aufgrund dessen werden Sie gebeten, bis zum 20.05.2019 zu bestätigen, dass Sie den Antrag

auf Informationsgewährung aufrechterhalten.

Vor Eingang dieser Bestätigung erfolgt keine weitere Bearbeitung Ihres Antrages.

Das weitere Verfahren gestaltet sich, nach Eingang Ihrer Bestätigung, wie nachfolgend darge-
stellt. Zunächst wird der Dritte über Ihren Antrag informiert und Gelegenheit gegeben, Stellung zu
nehmen(Anhörung). Hierfür wird eine Frist von zwei Wochen gesetzt werden. Im Anschluss wird
über Ihren Antrag entschieden. Die Entscheidung wird Ihnen und dem Dritten bekannt gegeben.
Auf Nachfrage des Dritten werden diesem Ihr Name und Ihre Anschrift offengelegt, $ 5 Abs. 2

VIG.
Hinweis: Kein Zugangfür elektronisch signierte sowie verschlüsselte elektronische Dokumente. Die Möglichkeit der verschlüsselten elektronischen Kommunikation besteht über die
De-Mail-Adresse: kontakt@landratsamt-pima.de-mail.de

Hauptsitz: Allgemeine Öffnungszeiten: Hinweis:
Schloßhof 2/4 Montag 08:00 - 12:00 Uhr Außerhalb der Öffnungszeiten bleiben die
01798 Pirna Dienstag/Donnerstag 08:00 - 12:00 Uhr Dienstgebäude des Landratsamtes geschlossen.

13:00 - 18:00 Uhr Termine sind nach vorheriger Vereinbarung möglich.

Telefon: +493501 515-0 (Vermittlung) Mittwoch Schließtag
Telefax: +493501 515-1199 Freitag 08:00 - 12:00 Uhr

Internet: www.landratsamt-pirna.de

Bankverbindung: Ostsächsische Sparkasse Dresden - BIC: OSDDDE81XXX IBAN: DE12 8505 0300 3000 001920
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Nach Bekanntgabe der Entscheidung wird dem Dritten eine Frist von zwei Wochenzur Einlegung
von Rechtsbehelfen eingeräumt werden, $ 5 Abs. 4 VIG. Erst danach werdenIhnendie Informa-

tionen mit einem gesonderten Schreiben zur Verfügung gestellt.

Sollte der Dritte einen Antrag auf vorläufigen Rechtsschutz stellen, werden bis zum Abschluss

dieses Verfahrens keine Informationen zur Verfügung gestellt. Sie werden dann ggf. durch das

Verwaltungsgericht beigeladen.

Die Auskunftserteilung erfolgt vorliegend kostenfrei.

Die Beantwortung Ihrer Anfrage erfolgt aus Datenschutzgründennurpostalisch.

Bitte beachten Sie, dass aufgrund zahlreich eingehender Anträge voneiner verlängerten Bearbei-

tungsfrist ausgegangen werden muss.

Mit freundlichen Grüßen

 

Anlage: Belehrung DSGVO


